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Bel' ich t 
des Rechtsaussc:msses 

über den Gesetzesbeschluß des Nationalrates vom 11. Juli 

1974, betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Pflanzen
schutzgesetz geiindert wird 

Der vorliegende Gesetzesbeschluß des Nationalrates 
steht im Zusammenhang mit dem Gesetzesbeschluß über ein 
Strafrechtsanpassungsgesetz und hat eine Neufassung der die 
Geheimnisverletzung betreffenden Vorschriften des Pflanzen
schutzgesetzes in der Weise zum Gegenstand, daß daraus die 
im Tatbild des § 122 des neuen Strafgesetzbuches vorausge
setzte gesetzliche Verpflichtung zur Geheimhaltung eindeutig 
hervorgeht. Die bisher im § 17 des Pflanzenschutzgesetzes 
enthaltene Strafbestimmung soll im Hinblick auf die ein
schlägigen Strafbesti~~ungen des neuen Strafgesetzbuches 

entfallen" 

Der Hechtsausschuß hat die gegenständliche Vorlage 

in seiner Sitzung am 15. Juli 1974 in Verhandlung genommen 

keinen Einspruch ?iU erheben. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der Rechtsaus
schuß somit den Antraß, der Bundesrat wolle beschließen: 

Gegen den Gesetzesbe§chluß des Nationalrates vom 

11. Juli 1974, betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das 
Pflanzenschutz gesetz gc:.indert vlird, t,lird kein Einspruch 
erhoben. 

C zer wen k a 
BeriChterstatter 

Wien, am 15- Juli 1974 

Dr~ R eie h 1 
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